
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/4/5 9Os5/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1977

Norm

StGB §5 B

StPO §345 Abs1 Z8

Rechtssatz

Eine (eingehende) Erläuterung des dolus eventualis über die Erklärung des (direkten) Vorsatzes hinaus ist nur dann

erforderlich, wenn bestimmte Verfahrensergebnisse auf eine solche Gestaltung des Vorsatzes hindeuten.

Entscheidungstexte

9 Os 5/77
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